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Allgemeine Chronik

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Als Sprecherin der Kommissionsmehrheit begründete Dormann (cvp, LU) im Nationalrat
das vorsichtige Vorgehen des Bundesrates mit dem Risiko, dass bei einer
Xenotransplantation bisher unbekannte, dem Aids- und dem Ebola-Virus sowie der
Creutzfeld-Jakob-Krankheit verwandte Erreger auf den Menschen überspringen und
sich dann unkontrolliert verbreiten könnten. Zudem verwies sie auf den ethischen
Einwand, wonach der Mensch die anderen Lebewesen nicht einfach zu Ersatzteillagern
degradieren dürfe. Minderheitsvertreter Deiss (cvp, FR) meinte demgegenüber, ein
Verbot mit Ausnahmen setze falsche Signale, es werde damit ein eigentliches
Moratorium eingeführt, und dieses gefährde den Forschungsplatz Schweiz. Er
beantragte, das relativierte Verbot durch eine Bewilligungspflicht zu ersetzen und fand
dabei die Unterstützung von Egerszegi (fdp, AG), Hochreutener (cvp, BE) und Bortoluzzi
(svp, ZH) als Sprecher ihrer Fraktionen.

Die Grüne Gonseth (BL) warf der Minderheit vor, mit ihrem Antrag gebe sie lediglich
dem Druck der Pharmalobby nach. Noch härter ging Bundespräsidentin Dreifuss mit
ihrem künftigen Amtskollegen Deiss ins Gericht. Sie befand, er habe am Rande der
Fairness argumentiert, da der Bundesrat kein eigentliches Moratorium vorgeschlagen
habe. Sein Antrag sei wohl entstanden, weil der Pharmaindustrie das Wort ”Verbot” im
bundesrätlichen Konzept nicht gefalle; es sei eines Parlaments aber ”unwürdig”, sich
durch die ”Arroganz eine Branche” die Wortwahl diktieren zu lassen. Die
Transplantation von Tierorganen werde in der vorgesehen Übergangsfrist
medizintechnisch gar nicht möglich sein; sie zu propagieren wecke falsche Hoffnungen
bei schwer kranken Personen.

Ihr Appell zeigte Wirkung. Neben den geschlossenen Fraktionen von SP, GP, LdU/EVP
und SD stimmten auch 10 CVP-, 5 FDP- und 2 SVP-Abgeordnete gegen die Parole ihrer
Fraktionen. Dem Bundesrat wurde mit 88 zu 75 Stimmen Folge geleistet. Kaum
Unterstützung fanden hingegen weitergehende Anträge aus der SP: Für einen Antrag
Goll (ZH), klinische Versuche mit Tierorganen vorläufig ausnahmslos zu verbieten,
sprachen sich nur gerade 49 von 157 anwesenden Abgeordneten aus. Ein Antrag von
Felten (BS), die Xenotransplantation generell zu verbieten, scheiterte mit 118 zu 38
Stimmen.

Angesichts der Abstimmungsergebnisse zog Goll eine 1997 eingereichte Motion für ein
Moratorium für Xenotransplantation zurück (Mo. 97.3544). 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.03.1999
MARIANNE BENTELI

Der Bundesrat war bereit, eine Motion Gross (sp, TG), die ihn verpflichten wollte, die
Finanzierung der stationären und der ambulanten Pflege (Pflegeheime und Spitex)
grundsätzlich vollkostendeckend sicherstellen, als Postulat entgegen zu nehmen. Der
Vorstoss wurde aber von Bortoluzzi (svp, ZH) bekämpft und deshalb vorderhand der
Diskussion entzogen. 2

MOTION
DATUM: 22.12.1999
MARIANNE BENTELI

Am 18. Mai 2014 wurde der Bundesbeschluss über die medizinische Grundversorgung,
der direkte Gegenentwurf zur zurückgezogenen Volksinitiative „Ja zur
Hausarztmedizin“, zur Abstimmung gebracht. Mit einem Ja-Stimmenanteil von 88% und
sämtlichen zustimmenden Ständen war der Entscheid deutlich.
Die Vorlage war bereits im Vorfeld unbestritten, wodurch sich kein echter
Abstimmungskampf ergab. Da sich das Parlament auf diesen Gegenvorschlag geeinigt
hatte und die Initianten ihre Hausarzt-Initiative infolgedessen zurückzogen, war auch
kein grösserer Widerstand zu erwarten. Im Gegenteil: einträchtig wurde verkündet, es
gebe keinen Grund, den Gegenvorschlag abzulehnen. Ende Februar traten
Gesundheitsminister Berset und der Präsident der Gesundheitsdirektorenkonferenz
(GDK), Carlo Conti, vor die Medien und erörterten die Vorlage. Dabei unterstrich der
Magistrat die Bedeutung einer qualitativ hochstehenden, medizinischen
Grundversorgung in allen Regionen der Schweiz. Conti erkannte im Rückzug der
Initiative eine Verpflichtung für die Politik und verwies auf den für die Behörden

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.05.2014
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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wichtigen Masterplan Hausarztmedizin. Auch er erachtete den Ausbau der
Grundversorgung angesichts der demografischen Alterung als besonders bedeutend.
Der Masterplan Hausarztmedizin war 2012 lanciert worden und wurde vom
Eidgenössischen Department des Innern (EDI), von der Konferenz der kantonalen
Gesundheitsdirektoren (GDK), der Universitätskonferenz, dem Staatssekretariat für
Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) sowie den Ärzteverbänden und dem
Initiativkomitee getragen. In ihm sind konkrete Massnahmen zur Förderung der
Hausarztmedizin verankert, deren Umsetzungen bereits eingeleitet sind. Der Masterplan
sichert den Hausärzten zusätzliche Einnahmen von CHF 200 Mio.

Trotz guter Vorzeichen – in einer ersten, vom Sonntags-Blick durchgeführten Umfrage
gaben 48% der Befragten an, den Gegenvorschlag annehmen zu wollen, nur 19% waren
dagegen – versammelten sich Anfang April rund 300 Ärztinnen und Ärzte in Aarau zu
einer Kundgebung. Sie wollten auf den mangelnden Nachwuchs im Hausarztbereich
aufmerksam machen und gleichzeitig für die bevorstehende Abstimmung werben. In
den Trendumfragen der SRG wurden dem Anliegen ebenfalls gute Vorzeichen attestiert.
In der ersten Welle waren 66% der Befragten dafür, in der zweiten Welle waren es gar
71%.

Immer wieder gegen den Verfassungsartikel äusserte sich indes der Zürcher SVP-
Nationalrat Toni Bortoluzzi. Er kritisierte, dass der vorgeschlagene Artikel falsche
Signale aussende: Es sei nicht Sache des Bundes, eine bestimmte Berufsgruppe
attraktiv zu machen. Gleichwohl wurde von der Volkspartei selber vorerst keine
Gegenkampagne geführt. Erst am 8. Mai, also nur zehn Tage vor der Abstimmung setzte
sich ein Gegnerkomitee zusammen, in dem Bortoluzzi federführend war. Das Komitee
warnte vor dem „entscheidenden Schritt zur Verstaatlichung des Gesundheitswesens“.
Dem Komitee schlossen sich einige SVP-Politiker und etwa 20 Ärzte an. Tatsächlich
hatte die SVP als einzige Partei die Nein-Parole ausgegeben. Wichtigstes Argument
blieb, dass es keines Verfassungsartikels bedürfe, um die Grundversorgung
sicherzustellen. Aus Kreisen des Gegnerkomitees wurde gar vor einer „Mogelpackung“
gewarnt: Man befürchte, dass die freie Arztwahl und der direkte Zugang zum Hausarzt
nicht mehr gewährleistet seien.

Dieses Aufbäumen konnte den deutlichen Abstimmungserfolg jedoch nicht schmälern.
Die zustimmenden 88% (Stimmbeteiligung: 55,8%) waren ein deutliches Zeichen.
Entsprechend zufrieden zeigten sich die Befürworter. Der Volksentscheid hatte
allerdings unerwartete Folgen: Andere Leistungserbringer, wie beispielsweise die
Spitäler, meldeten nun auch entsprechende Begehrlichkeiten an und forderten eine
Gleichbehandlung aller Ärzte. Der Spitalverband H+ teilte in einer Medienorientierung
mit, dass die ambulanten und stationären Dienstleistungen der Spitäler ebenfalls zu den
„tragenden Säulen der ärztlichen Grundversorgung“ gehörten. Ebenso könnten andere
Berufsgruppen, wie Apotheker oder Physiotherapeuten solche Forderungen stellen.
Entsprechend besorgt zeigte sich der Präsident des Pro-Komitees, Peter Tschudi, dem
diese „Trittbrettfahrer“ ein Dorn im Auge waren. Seiner Auffassung nach sind die
Spitäler keineswegs als Teil der Grundversorgung zu verstehen. 

Abstimmung vom 18. Mai 2014

Beteiligung: 55,85%
Ja: 2 480 870 (88,1%) 
Nein: 336 196 (11,9%) 

Parolen: 
– Ja: SP, CVP, FDP (2*), GPS (1*), BDP, GLP (*2), EVP; Travail.Suisse, FMH, H+,
Berufsverband der Haus- und Kinderärztinnen Schweiz, SGB. 
– Nein: SVP (8*).
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Die Vox-Analyse im Nachgang der Abstimmung führte zu Tage, dass die Hausarztvorlage
recht deutlich im Schatten der anderen, an diesem Tag behandelten Vorlagen (Gripen,
Pädophilie und Mindestlohn), stand. So wusste ein Drittel der Befragten nicht, worum es
bei dieser Vorlage gegangen war. Wichtigste Motive der Ja-Stimmenden waren die
Förderung der Hausärzte und die Sicherstellung der medizinischen Grundversorgung.
Es wurde jedoch auch ein grosses Regierungsvertrauen festgestellt: 92% der Befragten,
die dem Bundesrat grundsätzlich vertrauen, hatten hier Ja gestimmt. Als wichtigstes
Nein-Argument wurde die „last-minute-Kritik“ des Gegenkomitees ermittelt, nämlich
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eine Ablehnung der Verstaatlichung. Dass das gegenwärtige System funktioniere und
dass Hausärzte nicht bevorzugt werden sollen waren weitere, häufig genannte Gründe
der Gegner. 3

Das Bundesgesetz über das elektronische Patientendossier fand im Nationalrat
grundsätzlichen Anklang, sämtliche Fraktionen wollten auf den Entwurf eintreten. Die
SGK empfand den Gesetzesentwurf jedoch als zu wenig griffig, respektive verpflichtend.
Ihr Sprecher Frehner (svp, BS) legte dar, dass das elektronische Patientendossier nur
dann eine Wirkung entfalte, wenn alle „Player” im Gesundheitswesen mitmachen.
Deswegen wurde von der Kommission vorgeschlagen, alle Leistungserbringer zur
Verwendung elektronischer Dossiers zu verpflichten und es nicht bei einer freiwilligen
Anwendung zu belassen. Ausgenommen blieben jedoch die Patientinnen und Patienten,
für sie bliebe die Freiwilligkeit aufrechterhalten. 

In der Detailberatung gab es erste Anpassungsvorschläge bezüglich der Kompetenz zur
Bearbeitung der elektronischen Dossiers. Während die Kommissionsmehrheit eine
Ausweitung der Bearbeitungsberechtigten vorgesehen hatte – es sollen auch Personen
auf die Dossiers zugreifen können, die für öffentlich-rechtliche Einrichtungen tätig sind
oder öffentlich-rechtliche Aufgaben ausüben –, stellte sich eine Minderheit Cassis (fdp,
TI) dagegen. Sie befürchtete, damit in den Kompetenzbereich der Kantone einzugreifen.
Der Gegenantrag wurde jedoch abgelehnt. Ein zweiter Gegenantrag Gilli (gp, SG) wollte
einen vom Ständerat gestrichenen Passus wieder im Gesetz verankert wissen: Ein
Widerruf des Einverständnisses von Patienten, ein Dossier zu führen, solle ihm oder ihr
keine Nachteile schaffen. So wollte es ursprünglich auch der Bundesrat. Gilli
argumentierte mit der hohen Sensibilität medizinischer Daten. Es dürfe nicht sein, dass
Patientinnen schlechter behandelt würden, wenn sie sich entschieden, dass für sie kein
elektronisches Dossier mehr geführt werden solle. Auch dieser Antrag blieb erfolglos.
Für die Kommission berichtigte Frehner, dass keineswegs eine Zweiklassenmedizin
angestrebt werde und es noch weniger das Ziel sei, dass Personen ohne elektronisches
Dossier absichtlich eine schlechtere medizinische Versorgung erhielten. Es liege aber
quasi in der Natur der Sache, dass wenn ein Arzt beispielsweise nicht die gesamte
Krankengeschichte kenne, dieser möglicherweise eine nicht optimale Therapie
veranlasse. Gillis Antrag enthalte überdies eine gefährliche Formulierung, ergänzte
Cassis, aus der vielleicht sogar eine Haftbarkeit abgeleitet werden könnte.

Kernpunkt der Debatte war dann die sogenannte „doppelte Freiwilligkeit”, also dass
sowohl Ärztinnen und Ärzte als auch die Behandelten auf die Anwendung elektronischer
Patientendossiers verzichten können. Die Kommissionsmehrheit wollte für die
Leistungserbringer ein Obligatorium einführen und damit entgegen dem
bundesrätlichen Vorschlag, der auch vom Ständerat gestützt wurde, die elektronischen
Dossiers flächendeckend einführen. Den Patientinnen und Patienten bliebe jedoch frei,
ob für sie persönlich ein Dossier angelegt würde. Eine Minderheit Pezzatti (fdp, ZG)
wollte das nicht mittragen. Zwar seien die Antragsstellenden auch für eine rasche
Einführung der Dossiers, jedoch sei eine Verpflichtung der Leistungserbringer der
falsche Weg, es regten sich Widerstände dagegen. Der Kommissionsantrag ging in
dieser Sache also weiter, als Regierung und Ständerat vorgesehen hatten. Für die CVP-
Fraktion – sie stand mit dieser Meinung nicht alleine da –, war ein Obligatorium
zumutbar. Mit der doppelten Freiwilligkeit werde die gewünschte Wirkung kaum erzielt,
so ihre Sprecherin Humbel (cvp, AG). Die Generation älterer Ärztinnen und Ärzte, die
sich gegebenenfalls gegen die Anwendung der Dossiers wehren würde, dürfte bis zum
Inkrafttreten des Gesetzes nicht mehr praktizieren und den jüngeren Generationen sei
es zuzumuten. Die SP schlug in die gleiche Kerbe: Nur wenn die Ärzteschaft die
Rahmenbedingungen schaffte, hätten die Patienten überhaupt die Chance
„mitzumachen” und so von den verhofften Qualitätsvorteilen zu profitieren.
Unaufgeregt äusserte sich auch die SVP für die obligatorische Einführung. Bortoluzzi
(svp, ZH) ging sogar soweit vorzuschlagen, das Obligatorium einzuführen, um es dann
der Bevölkerung zu überlassen, ob sie dagegen ein Referendum ergreifen wolle. Die
Grünen zeigten sich, wie die FDP-Liberale Fraktion, eher zurückhaltend bis skeptisch.
Das Obligatorium gleiche einer Bevormundung der Ärzteschaft, meinte Yvonne Gilli (gp,
SG), selber Ärztin, und e-Health würde nicht darob scheitern, wenn die
Patientendossiers freiwillig blieben. 114 Nationalrätinnen sprachen sich dann für das
Obligatorium aus, 62 dagegen (3 Enthaltungen), womit der Vorlage eine gewichtige
Neuausrichtung gegeben wurde. 
Mit 175 zu 4 Stimmen wurde das Gesamtpaket gutgeheissen und dem Ständerat zur
Differenzbereinigung überwiesen. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.03.2015
MAXIMILIAN SCHUBIGER
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Die Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates (SGK-NR)
forderte den Bundesrat mittels Motion dazu auf, zusammen mit den Kantonen, den
Krankenkassen, Gesundheitsfachpersonen sowie Patientenorganisationen und der
Stiftung Patientensicherheit betreffend Schadensprävention und Umgang mit Schäden
bei medizinischen Behandlungen Schritte zu unternehmen. So solle die Entwicklung
einer «Sicherheits- und Fehlerlernkultur», welche mit Regressmöglichkeiten und einer
durch die Behandlungstransparenz ermöglichten Vereinfachung der Beweissituation
gekoppelt ist, gestärkt werden. Weitere Forderungen bestanden in der Optimierung des
Medizinal-Haftpflichtrechts und der Klärung von Fragen bezüglich des Haftungsrechtes
auf Bundes- und Kantonsebene.
In der Nationalratsdebatte erklärte Bea Heim (sp, SO) für die Kommission, dass die
Kommissionsmotion auf die parlamentarische Initiative Giezendanner (svp, AG)
zurückzuführen sei (Pa.Iv. 16.468). Diese wurde eingereicht, weil der Initiant der
Auffassung war, das Bundesratsgeschäft «KVG. Stärkung von Qualität und
Wirtschaftlichkeit» beziehe keine Position zum Thema «Rückforderung von Kosten aus
Behandlungsfehlern» ein. Da es neben der Vermeidung unnötiger Kosten insbesondere
um den Patientinnen- und Patientenschutz gehe, sehe auch die SGK-NR einen
unbestrittenen Handlungsbedarf, so Heim. Jedoch werfe Giezendanners Vorstoss viele
Fragen auf, unter anderem betreffend Sicherheit und Rechte der Patientinnen und
Patienten, Haftungsrecht und Nachweisbarkeit von Behandlungsfehlern. Daher habe die
Kommission mit 22 zu 0 Stimmen (bei 1 Enthaltung) beschlossen, eine
Kommissionsmotion einzureichen, worauf Giezendanner seine parlamentarische
Initiative zurückgezogen hatte.
Alain Berset führte aus, was bereits in der im März 2018 publizierten Stellungnahme des
Bundesrates geschrieben worden war: Auch für den Bundesrat sei es wichtig, die
Schadensprävention und die Patientensicherheit zu stärken, jedoch stehe dabei «der
Handlungsbedarf im Bereich der Qualitätsentwicklung» im Zentrum. So wolle man
präventive Massnahmen aufseiten der Leistungserbringer unterstützen, weil man der
Meinung sei, dass eine «sich aus der Transparenz ergebende, selbstmotivierte
Qualitätsentwicklung» effektiver sei als die auf Schadenausgleich abzielenden
Erleichterungen im Regress- sowie im Haftpflichtrecht. Zudem habe das Geschäft
«KVG. Stärkung von Qualität und Wirtschaftlichkeit» vom Nationalrat Unterstützung
erfahren, müsse allerdings noch vom Ständerat diskutiert werden. Daher erscheine es
dem Bundesrat zurzeit nicht angemessen, die in der Kommissionsmotion
beschriebenen Massnahmen umzusetzen. Vielmehr gelte es nun, die Diskussion über
besagtes Bundesratsgeschäft abzuwarten. Folglich empfehle er, den Vorstoss
abzulehnen.
Die grosse Kammer schenkte den Argumenten Bersets jedoch kein Gehör und
unterstützte die Haltung ihrer Kommission, indem sie die Motion mit 178 zu 1 Stimmen
(bei 0 Enthaltungen) annahm. 5

MOTION
DATUM: 19.09.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

Mittels parlamentarischer Initiative wollte Ulrich Giezendanner (svp, AG) Ende 2016 die
Sicherstellung der Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende auf
Gesetzesebene erreichen. So sei Ersteres rechtlich kaum geregelt. Es handle sich dabei
zwar um eine «landesweite gesundheitspolitische Aufgabe», für welche hauptsächlich
das SRK zuständig sei, jedoch anerkenne der Gesetzgeber den Blutspendedienst nicht
ausdrücklich als eine öffentliche Aufgabe und es bestehe kein Leistungsauftrag
zwischen dem Bund und der Blutspende SRK Schweiz AG. Dies sei allerdings notwendig,
um die nachhaltige Sicherstellung von Blut und Blutprodukten zu gewährleisten, zumal
durch die Aufgabenerfüllung verursachte ungedeckte Kosten auf diese Weise
abgegolten werden könnten. Die Unentgeltlichkeit von Blutspenden sei hinsichtlich
Vermeidung kontaminierter Blutspenden, aber auch aus ethischer Sicht zentral. Es
existiere zwar sowohl in der Bundesverfassung als auch im Übereinkommen über
Menschenrechte und Biomedizin ein Unentgeltlichkeitsgebot, welches auch für die
Blutspende gelte, auf Gesetzesebene seien diese Bestimmungen bislang jedoch noch
nicht umgesetzt worden. 
Im Januar 2018 beschäftigte sich die SGK-NR mit dem Geschäft. Angesichts des
demographischen Wandels, welcher Engpässe bei der Blutversorgung zur Folge haben
könne, solle die Blutversorgung als Aufgabe des Bundes definiert werden, wobei die
Aufgabe auch in Zukunft durch eine geeignete Organisation getragen werden könne. Mit
16 zu 2 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) gab die Kommission der parlamentarischen
Initiative Folge. Einstimmig folgte die SGK-SR ihrer Schwesterkommission im Oktober
2018. 6

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 16.10.2018
JOËLLE SCHNEUWLY

01.01.65 - 01.01.22 4ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Im August 2019 entschied sich die SGK-NR dafür, dass die Umsetzung der
parlamentarischen Initiative Giezendanner (svp, AG) «Sicherstellung der
Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende» gemäss dem eingereichten
Text erfolgen soll. Ende Juni 2020 beugte sich die Kommission erneut über den
Vorstoss. Einstimmig beschloss sie, die Verwaltung mit der Erarbeitung eines Entwurfs
zur Verankerung und Erweiterung des bisherigen Finanzhilfesystems bezüglich des
Blutspendewesens zu betrauen. 7

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 30.08.2019
JOËLLE SCHNEUWLY

Mit 17 zu 1 Stimmen (bei 2 Enthaltungen) beantragte die SGK-NR im April 2021 ihrem
Rat, die Behandlungsfrist für die parlamentarische Initiative Giezendanner (svp, AG) zur
Sicherstellung der Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende um zwei
Jahre zu verlängern. Sie hatte im Juni des Vorjahres beim BAG die Ausarbeitung eines
Entwurfs in Auftrag gegeben. Aufgrund der starken Auslastung durch die Covid-19-
Pandemie werde damit gerechnet, dass ein entsprechender Vorentwurf und
erläuternder Bericht erst im Oktober 2021 vorliegen würden, so die Kommission. 8

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 28.04.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Stillschweigend hiess der Nationalrat in der Sommersession 2021 den Antrag seiner SGK
gut, die Behandlungsfrist der parlamentarischen Initiative Giezendanner (svp, AG)
«Sicherstellung der Blutversorgung und die Unentgeltlichkeit der Blutspende» um
zwei Jahre zu verlängern. 9

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 18.06.2021
JOËLLE SCHNEUWLY

Suchtmittel

Vertreter dieser Gruppe gehörten federführend zum Initiativkomitee, welches Ende
Jahr eine Volksinitiative «Jugend ohne Drogen» lancierte. Dem Copräsidium gehören
die Nationalrätinnen und Nationalräte Aubry (fdp, BE), Borer (ap, SO), Bortoluzzi (svp,
ZH), Dreher (ap, ZH), Friderici (lp, VD), Giezendanner (ap, AG), Leuba (lp, VD), Miesch
(fdp, BL), Moser (ap, AG), Müller (svp, AG), Philipona (fdp, FR), Rohrbasser (svp, FR),
Sandoz (lp, VD), Jürg Scherrer (ap, BE), Werner Scherrer (edu, BE), Steinemann (ap, SG)
und Tschuppert (fdp, LU) sowie die beiden Ständeräte Kündig (cvp, ZG) und Morniroli
(lega, TI) an. Massiv vertreten im Initiativkomitee sind Sportler vorab aus dem Umkreis
der schweizerischen Ski-Nationalmannschaft und einige Prominente aus der
Unterhaltungsbranche. 

Gemäss dem Initiativtext soll der Bund das Rauschgiftproblem mit einer restriktiven,
direkt auf Abstinenz ausgerichteten Drogenpolitik bekämpfen und die notwendigen
Gesetze dazu erlassen, zudem eine aktive Drogenprävention verfolgen und Entzugs-
und Wiedereingliederungsmassnahmen fördern. Ausdrücklich verbieten wollen die
Initianten die Abgabe von Betäubungsmitteln. Vorbehalten ist eine Abgabe zu rein
medizinischen Zwecken, wobei Heroin und Kokain allerdings ausgeschlossen sind. Als
bekannt wurde, dass auch der umstrittene Verein zur Förderung der psychologischen
Menschenkenntnis (VPM) hinter der Initiative steht, distanzierten sich einzelne Sportler
von ihrem Engagement. 10
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Nicht ganz so leicht hatte es die Vorlage im Nationalrat. Vor allem Abgeordnete aus dem
rechtsbürgerlichen Lager lieferten vehemente Rückzugsgefechte. Angeführt von der
SVP zogen sie alle Register, um die Vorlage abzublocken. Sandoz (lp, VD) wollte das
Geschäft verschieben, weil ein Expertenbericht der WHO aussteht. Fehr (svp, ZH) und
Waber (edu, BE) forderten Nichteintreten, Bortoluzzi (svp, ZH) und Keller (sd, BL)
Rückweisung. Fehr behauptete, Bundesrätin Dreifuss nehme ihren Fürsorgeauftrag
nicht mehr ernst; Bortoluzzi erklärte, es gehe nur um die Ruhigstellung einer
Randgruppe, welche “unappetitlich, kriminell und rufschädigend” für die Schweiz sei.
FDP, CVP, SP, Grüne, LdU/EVP sowie Liberale stellten sich mit dem Verweis auf das
klare Nein des Stimmvolkes zur Initiative “Jugend ohne Drogen” hinter die Politik des
Bundesrates. Mit 106 zu 25 wurde die Vorlage ohne Differenzen zum Ständerat klar
gutgeheissen. 11
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Aufgrund der Zunahme der wegen exzessivem Alkohol- oder Drogenmissbrauch
notfallmässig behandelten Patienten regte Nationalrat Bortoluzzi (svp, ZH) mit einer
parlamentarischen Initiative an, dass Komatrinker ihre Aufenthalte im Spital und in
Ausnüchterungszellen selber bezahlen sollten. Dafür seien das KVG sowie weitere
Gesetze dahingehend anzupassen, dass die Kosten der aufgrund exzessiven Alkohol-
und Drogenmissbrauch notwendigen medizinischen Notversorgung durch die
Verursacher oder ihre gesetzlichen Vertreter in vollem Umfange getragen werden
müssen. Eine Verrechnung über die solidarische Krankenversicherung soll nicht möglich
sein. Gleiches soll auf einen Aufenthalt in einer Ausnüchterungszelle angewendet
werden. Solche Ereignisse kämen einem massiven Missbrauch des
Solidaritätsgedankens gleich und müssten unverzüglich angegangen werden, so der
Initiant. Der Entscheid, in übermässigem Masse Alkohol zu konsumieren oder Drogen zu
missbrauchen, sei vermeidbar und liege in der Eigenverantwortung jedes Bürgers. Es sei
eine Zumutung für die Allgemeinheit, die dann diese massiven Kosten zu tragen habe.
Nachdem die erstbehandelnde SGK-NR im Mai 2011 der Initiative Folge gegeben hatte,
folgte diejenige des Ständerates Anfang 2012. 12
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Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Die Entwicklungen im Krankenversicherungsbereich, insbesondere die vor allem wegen
der Mengenausweitung ständig über der Erhöhung der effektiven Gesundheitskosten
liegenden Prämienaufschläge der Krankenkassen gehören heute zu den Hauptsorgen
der Bevölkerung. Im Berichtsjahr wurden im Krankenversicherungsbereich 5
Volksinitiativen lanciert resp. angekündigt, deren Chancen auf Gelingen allerdings recht
unterschiedlich einzustufen sind. Ein Westschweizer Komitee, dem als einziger
bekannter Politiker Nationalrat Vaudroz (cvp, GE) angehört, startete eine Initiative
(„Krankenkassenprämien in den Griff bekommen“), die mehr Transparenz bei der
Festsetzung der Prämien verlangt. Ebenfalls primär aus der Romandie rekrutiert sich
ein weiteres Komitee, das auf Internet eine Volksinitiative „für die Aufhebung der
obligatorischen Krankenpflegeversicherung“ lancierte. Im Kanton Waadt wurde von der
PdA mit Unterstützung der Grünen und einer Gewerkschaft eine Initiative lanciert, die
eine kantonale Einheitskasse für die Grundversicherung verlangt. Die Westschweizer
Familienbewegung „Mouvement populaire des familles“ verabschiedete im Sommer ein
Initiativprojekt für eine nationale Einheitskasse mit einkommensabhängigen Prämien in
der Grundversicherung. Unterstützung fand sie bei der Grünen Partei der Schweiz, der
PdA sowie weiteren Organisationen aus dem Sozial- und Gesundheitsbereich. Die
Gesundheitsdirektoren der Westschweiz und des Tessin erklärten, mittelfristig eine
öffentliche Einheitskasse für die ganze Schweiz anzustreben, konnten sich aber über
die Modalitäten noch nicht einigen. Noch nicht lanciert, aber von den Delegierten mit
grossem Mehr angenommen wurde eine Volksinitiative der SVP („für tiefere
Krankenkassenprämien in der Grundversicherung“). Wie der Präsident des
Initiativkomitees, der Zürcher Nationalrat Bortoluzzi ausführte, will seine Partei damit
gegen den „Zwang zur Überversicherung“ und eine „rücksichtslose
Solidaritätsverpflichtung um jeden Preis“ angehen. Neben der ohnehin aufgegleisten
Aufhebung des Kontrahierungszwangs zwischen Versicherern und Leistungserbringern
schlug die SVP ihren Delegierten eine Reduktion der obligatorischen
Grundversicherung auf einen minimalen Standard vor. Was medizinisch nicht dringend
notwendig, sondern nur erwünscht ist, soll freiwillig in Zusatzversicherungen versichert
werden. Bund und Kantone sollen sich mit 50% an der Finanzierung der
Grundversicherung beteiligen. Definitiv gescheitert ist die „miniMax-Initiative“, für
welche vor allem die EDU Stimmen sammelte. Auch sie hatte die Zweiteilung der
Grundversicherung in einen reduzierten obligatorischen Leistungskatalog und
freiwillige Zusatzversicherungen postuliert. 13
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